
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

Ki nd€r- ufl d J ugendhilfe-Verbund Bremen
Buchenstraße 8a, 28211 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach S 78 b Abs. 1 SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieserVereinbarung sind Leistungen, die der Kinder- und Jugendhilfe-Ver-

bund (KJHV) Bremen, Buchenstraße 8a, 28211Bremen - im Folgenden Einrichtungsträ-

ger genannt - in der heilpädagogisch/therapeutisch ausgerichteten Wohngruppe in

Rütenhöfe 6a in 28355 Bremen für Jugendliche nach SS 27, 34, 35a in Verbindung mit

S 41 SGB Vlll erbringt.

1.2 Grundlage dieser Vereinbarung ist das individuelle Fachkonzept des Einrichtungsträgers

vom 10.03.2021 sowie die Leistungsbeschreibung des Einrichtungsträgers (Anlage 1 ).

Die Leistungsbeschreibung der sozialtherapeutischen Wohngruppe entspricht dem rah-

menvertraglich festgelegten Leistungsangebotstyp Nr..3 ,,Heimerziehung / Heilpäda-
gogisch / Therapeutische Wohngruppe".

1.3 Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der unter Punkt 1.2 genann-

teh Leistungsbeschreibung zu entnehmen. lm Übrigen gelten die Regelungen des bre-
' mischen Landesrahmenvertrages nach S 78 f SGB Vlll vom 15.1 1.2001 in der aktuells-

ten Fassung.

2. Leistung

2.1 Die Leistungen werden auf der Grundlage der derzeit gültigen fachlichen Standards und

Bestimmungen sowie der vereinbarten personellen Ausstattung unter Beachtung der in

der Betriebserlaubnis vom 03.08.2021 genannten Bedingungen erbracht. lnhalt, Umfang

und Qualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Flilfe im

Einzelfallgewährleistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein

und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.
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2.2 Die Leistungsbeschreibung des Einrichtungsträgers ist als Anlage 1 Bestandteil dieser
Vereinbarung. Art, Ziel und Qualität der Leistung sowie der zu betreuende Personen-
kreis und die sachliche und personelle Ausstat(ung ergeben sich aus den Leistungsbe-
schreibungen.

2.3 Der Einrichtungsträger verpflichtet sich, im Rahmen des vereinbarten Leistungsangebo-
tes Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen

2.4 Die Einrichtung verfügt über insgesamt 8 Plätze.

2.5 Der Träger hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt, die
nicht wegen einer der in $ 72a Satz 1 SGB Vlll g'enannten Straftaten rechtskräftig verur-
teilt wor:den. sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem An-
lass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis
nach $ 30 Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Unbeschadet
dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine solche
Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden sind.

3. Leistungsentgelt

3.1 Für den Vereinbarungszeitraum ab 01.01.2025 beträgt die Gesamtvergütung für die heil-
pädagogisch / therapeutische Wohngruppe:

257,08 € pro Person / täglich
(Freihaltegeld:231,37 € pro Person täglich)

Die Gesamtvergütung gliedert sich

'in ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten
sowie Fremdleistungen in Höhe Von

250,0.2 € pro Person / täglich und

in ein Entgelt für die betriebsnotwendigen lnvestitionen in Höhe von

7,06 € pro Person / täglich

Die Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der oben genannten Vergütung ist dem entspre-
chenden Berechnungsbogen (Anlage 2) zu entnehmen.

3.2 Die unter Ziffer 3.1 genannte Vergütung ist nur abrechenbar, wenn ein entsprechender
Kostenübernahmeschein des zuständigen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Ein-

zelfallvorliegt. '

3.3 Es gelten die Freihalteregelungen gemäß $ 13 Landesrahmenvertrag

a
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4. Prüfungsvereinbarung, Qualitätsentwicklung, Dokumentation, Begleitung und

Eva I uationsentwickl u ng

4.1 . Sofern sich Anhaltspunkte ergeben, die erheblichen Zweifel an der Leistungsqualität und

der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung begründen, stellt der örtliche Träger dem

öffentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beur-

teilung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf An-

frage erforderliche Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängelfür die Zu-'

kunft abzustellen. Die unter Ziffer 9 der Leistungsbeschreibung geregelten Verfahren zur

Dokumentation und Prozessqualität sind zu beachten und dementsprechend umzuset-

zen. i

4.2. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer angemel-

deten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese wird rechtzeitig angekündigt und ge-

meinsam terminiert.

4.3. lm Sinne der Rahmenvereinbarung zur Qualitätsentwicklung nach S 78 b Abs. 1 Nr. 3

SGB Vlll in Verbindung mit $ 8 Landesrahmenvertrag SGB Vlll vom 13.03.2009 erstattet

der Leistungserbringer alle zwei Jahre einen Qualitätsentwicklungsbericht unter Verwen-

dung des,,Berichtsrasters für die Qualitätsentwicklung".

4.4 Zukünftige Eigebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere

auch im Hinblick auf die Darstellung des Berichtswesens in Form eines standardisierten

Rasters sind bindend und zu berücksichtigen. Berichtswesen, in Form eines standardi-

sierten Rasters, sind bindend und zu berücksichtigen.
., ' .' i;

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Diese Vereinbarung gilt ab dem 01. Januar 2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von

12 Monaten (also mindestens bis zum 31. Dezember 2025) geschlossen.

5.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 genannten Mindest-

laufzeit. Die Ver!Utungsvereinbarung kann rlit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die

Ubiigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Mona-

ten gekündigt werden.

5.3 Werden die Leistungen und Vergütungen durch landesrahmenvertragliche Festlegungen

mit den Verbänden der örtlichen Träger im Land Bremen neu strukturiert oder nach ln-

halt und/oder Umfang wesentlich vefändert, ist die hier geschlossene Vereinbarung

durch Neuverhandlung unverzüglich an die veränderten Rahmenbedingungen anzupas-

sen. Einer Kündigurig nach Ziffer 5.2 bedarf es in diesem Fall nicht.

6. Sonstiges

6.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabä der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer
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möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach
dem BremlFG sein.

6.2 Der Leistungserbringer bestätigt die.Anwendung des von ihm angegebenen Tarifuertra-
ges und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an sein Be-
treuungspersonalweiterzuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich beröit die gezahlten
Gehälter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

6.3 Die Anlagen 1 bis 2 sind Bestandteil der Vereinbarung

6.4 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmun-
gen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien
durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst
nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff des Zehnten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im Februar 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Ju-
gend und Integration

Einrichtungsträger

Anlaqen

Anlage 1: Leistungsbeschreibung des Einrichtungöträgers: sozialtherapeutische Wohn-
gruppe ,,Rütenhöfe 6a" (LAT Nr. 3 heilpädagogisch / therapeutische Wohngruppe)

Anlage 2: Berechnungsbogen für den Kalkulationszeitraum 01.01.2025 - 31j22025


